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1 Aufgabenstellung 
Das Büro für Architektur und Bauleitplanung aus Wismar (bab) plant für den Auftrag-
geber im B-Plangebiet Nr. 26 Gebiet „Erweiterung Wohngebiet Hofweg" im OT Bar-
telshagen I der Stadt Marlow die Errichtung von Einfamilien- und Doppelhäusern. 
Östlich gelegen ist ein Sportplatz, der für den Freizeitsport (v.a. Fußball) genutzt 
wird. 
Es besteht die Aufgabe, den rechnerischen Nachweis des Geräusch-Immissions-
schutzes der Nachbarschaft nach der 18. BImSchV - Sportanlagenlärmschutzverord-
nung - zu führen. Es ist zu klären, ob und wie weit es zu schädlichen Umwelteinwir-
kungen durch die Nutzung der benachbarten Sportanlage auf das B-Plangebiet 
kommt. 

 

2 Grundlagen 
Vom Planverfasser wurden u.a. folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt: 

♦ Vorentwurf zum B-Plan Nr. 26 mit Planzeichnung Maßstab 1:1000 
Verfasser: bab - Büro für Architektur u. Bauleitplanung Datum: 09.12.2020 

♦ Begründung zum B-Plan Nr. 26  Datum: 09.12.2020 

♦ Lage- und Höhenplan  Maßstab 1:500 
Verfasser: Ingenieurbüro Voss & Muderack GmbH Datum: 17.07.2017 

♦ Prinzipschnitte der Gebäude Maßstab 1:200 
Verfasser: bab - Büro für Architektur u. Bauleitplanung Datum: 21.01.2021 

♦ E-Mail mit Beschreibung zur Nutzung des Sportplatzes 
Verfasser: bab - Büro für Architektur u. Bauleitplanung Datum: 22.07.2020 

Der Begutachtung liegen folgende Vorschriften zugrunde: 

/1/ 18. BImSchV 

   Achtzehnte Verordnung zur Durchführung des 
   Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
   (Sportanlagenlärmschutzverordnung - 18. BImSchV) 
   vom 18. Juli 1991 

   geändert durch Art. 1 V vom 9.2.2006 

   geändert durch Art. 1 V vom 1.6.2017 

/2/ VDI-Richtlinie 2720 

  Blatt 1 Schallschutz durch Abschirmung im Freien 
   Ausgabe März 1997 
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/3/ VDI-Richtlinie 2714 

   Schallausbreitung im Freien 
   Ausgabe Januar 1988 

/4/ VDI-Richtlinie 3770 

   Emissionskennwerte von Schallquellen; 
   Sport- und Freizeitanlagen 
   Ausgabe September 2012 

/5/ Geräusche von Trendsportanlagen - Teil 2: 
 Beachvolleyball, Bolzplätze, Inline-Skaterhockey, Streetball 

   Bericht des Bayerischen Landesamtes für Umwelt 
   Ausgabe Juni 2006 

 

3 Schalltechnische Situation 

3.1 Allgemeine Situation 

Das B-Plangebiet Nr. 26 liegt östlich der Landestraße 191 zentral im Ortsteil Bartels-
hagen I der Stadt Marlow. Zum Zeitpunkt der Ortsbesichtigung am 03.08.20 war das 
Gelände unbebaut (Brachfläche). Es ist im südlichen Bereich von lockerer Bebauung 
umgeben. Westlich entsteht gerade das „Wohngebiet Hofweg“ (B-Plan Nr. 20). Nörd-
lich befindet sich eine landwirtschaftlich genutzte Fläche und östlich, hinter einem ca. 
80 m langen Wall, der vorhandene Sportplatz. Der Platzbereich ist zur geplanten Be-
bauung mit einem Ballfangzaun ausgestattet. 

Im B-Plangebiet ist eine Wohnbebauung in Form von Einfamilien- und Doppelhäu-
sern geplant. Es sind nicht mehr als 2 Wohngeschosse vorgesehen. Die Firsthöhe 
beträgt max. ca. 9 m. 

Der Sportplatz wird für den Freizeitsport als Bolzplatz genutzt. Siehe hierzu die Anla-
ge 1.1. 

Das Gelände kann bis auf die vorhandene Wallanlage (Höhe ca. 1,0 m bis 1,6 m) als 
eben betrachtet werden. 

Zur Lage des Plangebietes und des Sportplatzes siehe die folgende vom Planverfas-
ser zur Verfügung gestellte Planzeichnung. 
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Bild 1: Lage des B-Plangebietes Nr. 26 

 

3.2 Nutzungszeiten der Sportanlage 

Konkrete Angaben zur Freizeitnutzung des Bolzplatzes liegen dem Verfasser nicht 
vor. Da keine Außenbeleuchtung für den Platz vorhanden ist, wird von einer Nutzung 
nur im Tageszeitraum ausgegangen. 

Im Sinne einer Maximalbetrachtung kann von einem 1,5-stündigen Spielbetrieb in 
einer der 2-stündigen Ruhezeiten am Tag ausgegangen werden (mittags oder 
abends). Außerhalb der Ruhezeiten wird von einer Gesamtnutzungsdauer von 
5 Stunden im Tageszeitraum ausgegangen. 
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3.3 Maßgebliche Geräuschquellen 

Die maßgeblichen Geräuschquellen der Sportanlagen sind: 

Geräuschquelle GQ Tag Nacht Spitzenpegel 

Bolzplatz x - Torschrei sehr laut 

Zur Lage der Geräuschquellen siehe auch den Plan Anlage 1.2 bzw. den digitalen 
Plan Anlage 3.1. 

Anmerkung: 

Der Sportplatz hat die Abmessungen von ca. 100 m x 65 m. Es ist allerdings denk-
bar, dass zum Fußballspielen nur eine Hälfte genutzt wird (Querbespielung). Im Sin-
ne einer Berechnung auf der sicheren Seite wird von einem Spielbetrieb auf der dem 
Wohngebiet näherliegenden Fläche angenommen. 

 

3.4 Immissionsorte 

Für den Nachweis des Geräusch-Immissionsschutzes in der Nachbarschaft wurden 
folgende in der Anlage 3.1 dargestellten Immissionsorte vorgesehen: 

Bezeichnung Gebäude/ Lage Geschoss Höhe1 [m] Gebiet2 

IO nordöstliche Baugrenze 
EG 2,0 

WA 
OG 5,0 

1) Höhenangaben beziehen sich auf OK Gelände 

2) Gebietseinteilung gemäß Vorentwurf zum B-Plan Nr. 26 

 

3.5 Fremdgeräusche 

Fremdgeräusche sind Geräusche am Immissionsort, die unabhängig von dem Ge-
räusch der zu beurteilenden Anlage oder Anlagen ausgehen. 

Folgende Fremdgeräusche treten an den Immissionsorten auf: 

• ggf. Straßenverkehrsgeräusche infolge Kfz-Verkehr auf den Anwohnerstraßen 
(Hofweg) 
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4 Anforderungen nach 18. BImSchV Sportanlagen-
lärmschutzverordnung 

4.1 Immissionsrichtwerte und Zeiträume 

Die für die verschiedenen Gebietseinteilungen gültigen Immissionsrichtwerte sind der 
18. BImSchV /1/, § 2, zu entnehmen. Sie betragen für Immissionsorte außerhalb von 
Gebäuden: 

 In allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten 

  tags außerhalb der Ruhezeiten   55 dB(A) 

  tags innerhalb der Ruhezeiten am Morgen 50 dB(A) 

  im Übrigen       55 dB(A) 

  nachts      40 dB(A) 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen sollen die Immissionsrichtwerte tags um nicht 
mehr als 30 dB(A) sowie nachts um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. Die Im-
missions-Richtwerte beziehen sich auf folgende Zeiten: 

tags 

an Werktagen   06.00 bis 22.00 Uhr 

an Sonn- und Feiertagen 07.00 bis 22.00 Uhr 

nachts 

an Werktagen   00.00 bis 06.00 Uhr 

und    22.00 bis 24.00 Uhr 

an Sonn- und Feiertagen 00.00 bis 07.00 Uhr 

und    22.00 bis 24.00 Uhr 

Ruhezeit 

an Werktagen   06.00 bis 08.00 Uhr 

und    20.00 bis 22.00 Uhr 
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an Sonn- und Feiertagen 07.00 bis 09.00 Uhr 

und    13.00 bis 15.00 Uhr 

und    20.00 bis 22.00 Uhr 

Die Ruhezeit von 13.00 bis 15.00 Uhr an Sonn- und Feiertagen ist nur zu berück-
sichtigen, wenn die Nutzungsdauer der Sportanlage oder der Sportanlagen an Sonn- 
und Feiertagen in der Zeit von 9.00 bis 20.00 Uhr vier Stunden oder mehr beträgt. 

An Werktagen gilt für die Geräuscheinwirkungen: 

- tags außerhalb der Ruhezeiten (08.00 bis 20.00 Uhr) eine Beurteilungszeit 
von 12 Stunden, 

- tags während der Ruhezeiten (06.00 bis 08.00 Uhr sowie 20.00 bis 22.00 Uhr) 
jeweils eine Beurteilungszeit von 2 Stunden, 

- nachts (22.00 bis 06.00 Uhr) eine Beurteilungszeit von 1 Stunde (ungünstigste 
volle Stunde). 

An Sonn- und Feiertagen gilt für Geräuscheinwirkungen 

- tags außerhalb der Ruhezeiten (09.00 bis 13.00 Uhr und 15.00 bis 20.00 Uhr) 
eine Beurteilungszeit von 9 Stunden, 

- tags während der Ruhezeiten (07.00 bis 09.00 Uhr, 13.00 bis 15.00 Uhr sowie 
20.00 bis 22.00 Uhr) jeweils eine Beurteilungszeit von 2 Stunden, 

- nachts (00.00 bis 07.00 Uhr bzw. 22.00 bis 24.00 Uhr) eine Beurteilungszeit 
von 1 Stunde (ungünstigste volle Stunde). 

 

5 Geräuschemissionen 
Der Bolzplatz mit ca. 3.250 m² Fläche wird für den Freizeitsport genutzt. Siehe hierzu 
die Auskunft des Planverfassers in Anlage 1.1. 

Es wird wird eine tägliche Nutzung von 5 Stunden im Tageszeitraum außerhalb der 
Ruhezeiten und von 1,5 Stunden während der Ruhezeiten am Mittag (sonn- und fei-
ertags) und am Abend angenommen. Nach Einschätzung des Verfassers liegen die-
se Annahmen auf der sehr sicheren Seite. 

Es wird davon ausgegangen, dass am frühen Morgen und in der Nacht kein maßgeb-
licher Spielbetrieb auf der Sportanlage stattfindet. 

Es wird insgesamt von 25 Kindern bzw. Jugendlichen und/ oder Erwachsenen aus-
gegangen, die alle während der gesamten Spielzeit ständig schreien und rufen. 

Gemäß der VDI 3770 /4/ bzw. dem Bericht zu den Geräuschen von Trendsportanla-
gen /5/ sind folgende Emissionskennwerte für den Spielbetrieb anzusetzen: 
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Schallleistungspegel für 1 Kind (schreiend): 

LWA = 87 dB(A) 

Schallleistungspegel für 25 Kinder: 

LWA = 87 dB(A) + 10 lg 25 = 101 dB(A). 

Schallleistungspegel für 25 Erwachsene bzw. Jugendliche: 

LWA = 96 dB(A) + 5 dB (für KI*) = 101 dB(A). 

Für die Beurteilung von jugendlichen und erwachsenen Spielern wurde in /5/ ein Im-
pulshaltigkeitszuschlag von KI* = 5 dB ermittelt. Siehe hierzu die Anlage 1.3 als Aus-
zug von /5/. Dieser Zuschlag wurde in die Tab. 35 der VDI 3770 /4/ übernommen. 

Gemäß /4/ ist der Bereich zwischen den Toren als Flächenschallquelle aufzufassen 
und für die Dauer der vorgesehenen Spielzeit (Einwirkzeit) anzunehmen. Die mittlere 
Quellenhöhe wird mit 1,6 m angesetzt. 

Für den Bolzplatz ergibt sich somit ein flächenbezogener A-Schallleistungspegel in-
folge des Spielbetriebs von 25 Kindern/ Jugendlichen/ Erwachsenen von 

L’’WA = 101 - 10 lg (3.250 m²/1 m²) = 101 - 35,1 = 65,9 dB(A). 

 

Geräusche, die beim Auftreffen des Balls auf das Tor oder den Zaun entstehen, sind 
im Hinblick auf den Schallleistungspegel von untergeordneter Bedeutung, da ihre 
Häufigkeit vergleichsweise gering ist. Sie werden deshalb nicht berücksichtigt. Siehe 
hierzu ebenfalls die Anlage 1.3. 

In /5/, Ziffer 4.2, Tab. 5, ist ein Maximalpegel von LWAFmax = 120 dB(A) für das Fuß-
ballspiel von Kindern auf einem Bolzplatz angegeben, der aus schalltechnischen 
Messungen an Bolzplätzen abgeleitet wurde. Dieser wird in der vorliegenden Begut-
achtung als maßgeblicher Spitzenpegel verwendet. 
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6 Berechnung der Geräuschimmissionen 

6.1 Rechenverfahren - Schallausbreitung 

Der Schalldruckpegel Ls, den eine einzelne Schallquelle an einem Punkt im Abstand 
sm erzeugt, wird gemäß VDI-Richtlinie 2714 /3/, wie folgt berechnet: 

Ls = LW + DI + K0 - Ds - DL - DBM - DD - DG - De 

Darin ist: 

LW = Schallleistungspegel 

DI = Richtwirkungsmaß, es berücksichtigt die durch
 Quelleneigenschaften bedingte unterschied-
 liche Abstrahlung in verschiedene Richtungen 

K0 = Raumwinkelmaß, es berücksichtigt reflektieren-
 de Flächen in der Nähe der Geräuschquelle, 
 die zu einer erhöhten Abstrahlung in einen 
 Teilraum führen 

Ds = Abstandsmaß, beschreibt die Schallpegelab-
 nahme einer sich verlustlos und ungehindert 
 nach allen Seiten von einer punktförmig ange-
 nommenen Geräuschquelle ausbreitenden 
 Schallwelle 

DL = Luftabsorptionsmaß, beschreibt die Umwand-
 lung von Schallenergie in Wärme durch Ab-
 sorption oder Dissipation 

DBM = Boden- und Meteorologiedämpfungsmaß, es 
 berücksichtigt die Schallstreuung in der Luft 
 und die Absorption am Boden sowie den 
 frequenzabhängigen Einfluss der Richt- 
 charakteristik der Schallquelle 

DD = Bewuchsdämpfungsmaß, Einfluss der Schall-
 streuung an Stämmen, Ästen und Blättern in 
 Verbindung mit Absorption durch aufgelocker-
 ten Boden 

DG = Bebauungsdämpfungsmaß, Einfluss auf die 
 Schallausbreitung durch Gebäude, gewerbliche 
 Freianlagen, vergleichbare Hindernisse 

De = Einfügungsdämpfungsmaß, Einfluss des 
 Schallschattens durch Hindernisse, z.B. 
 Gebäude, Häuserzeilen, Mauer oder Wall 
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6.2 Berechnung der Beurteilungspegel 

6.2.1 Beurteilungspegel gemäß 18. BImSchV 

Die Beurteilungspegel werden für die Beurteilungszeit Tr unter Berücksichtigung der 
Zuschläge KI,i für Impulshaltigkeit und/ oder auffällige Pegeländerungen und KT,i für 
Ton- und Informationshaltigkeit nach Gleichung (3) der 18. BImSchV /1/ ermittelt: 

( )[ ]
++⋅

⋅= ITiIiAM KKL10
irr 10TT110L ,,,,

/lg  

mit 

a) für den Tag außerhalb der Ruhezeiten 

  an Werktagen  Tr = 12 h 

  an Sonn- und Feiertagen Tr =   9 h 

b) für den Tag innerhalb der Ruhezeiten Tr =   2 h 

c) für die Nacht  Tr =   1 h 

und LAm,i, KI,i und KT,i die Mittelungspegel und Zuschläge für Impulshaltigkeit und/oder 
auffällige Pegeländerungen bzw. der Abschlag nach Nr. 1.3.3 sowie der Zuschlag für 
Ton- und Informationshaltigkeit nach Nr. 1.3.4 der 18. BImSchV während der zuge-
hörigen Teilzeiten Ti. 

 

6.2.2 Zuschläge 

Zuschlag für Impulshaltigkeit KI,i 

Für die Teilzeiten Ti, in denen das zu beurteilende Geräusch Impulse / oder auffällige 
Pegeländerungen enthält, ist für diese Teilzeit ein Zuschlag KI,i zum Mittelungspegel 
LAm,i zu berücksichtigen. 

Bei Geräuschen durch die menschliche Stimme ist, soweit sie nicht technisch ver-
stärkt sind, kein Zuschlag KI,i zu anzuwenden. 

Es wird davon ausgegangen, dass keine fest installierte elektroakustische Anlage 
zum Einsatz kommt. Der Zuschlag KI,i zum Mittelungspegel für durch menschliche 
Stimmen verursachte Geräusche wird nicht vergeben. 

Kurzzeitige Geräuschspitzen entstehen z.B. bei Schüssen. Der ermittelte Impulshal-
tigkeitszuschlag beträgt nach /5/ für die Beurteilung von jugendlichen und erwachse-
nen Spielern KI* = 5 dB. Bei Kindern ist KI* = 0 dB, weil ihre kommunikativen Geräu-
sche dominieren und ihre Ballschüsse schwächer sind. 
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Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit KT,i 

Wegen der erhöhten Belästigung beim Mithören unerwünschter Informationen ist je 
nach Auffälligkeit in den entsprechenden Teilzeiten Ti ein Informationszuschlag Kinf,i 
von 3 oder 6 dB zum Mittelungspegel LAm,i zu addieren. Kinf,i ist in der Regel nur bei 
Lautsprecherdurchsagen oder bei Musikwiedergaben anzuwenden. 

Heben sich aus dem Geräusch von Sportanlagen Einzeltöne heraus, ist ein Zuschlag 
KTon,i von 3 oder 6 dB zum Mittelungspegel LAm,i für die Teilzeiten hinzuzurechnen, in 
denen die Töne auftreten. Der Zuschlag von 6 dB gilt nur bei besonderer Auffälligkeit 
der Töne. In der Regel kommen tonhaltige Geräusche bei Sportanlagen nicht vor. 

Es ist keine Lautsprecheranlage an den Sportanlagen vorhanden. Auch die sonsti-
gen bei der Nutzung des Bolzplatzes entstehenden Geräusche sind weder ton- noch 
informationshaltig, somit wird kein Zuschlag KT vergeben. 

 

6.3 Ausführung und Dokumentation der Berechnungen 

Die Berechnungen wurden mit dem Immissionsprognoseprogramm "IMMI 2020", der 
Fa. Wölfel Engineering GmbH & Co. KG ausgeführt. Das Programm arbeitet unter 
anderem nach den Berechnungsvorschriften 

   VDI 2714 

   VDI 2720 

RLS-90. 

Die Eingabe der geometrischen Daten erfolgte durch den Import des Lageplanes in 
Form einer DXF-Datei, die vom Planverfasser zur Verfügung gestellt wurde. An-
schließend wurden die Daten im Konstruktionsmodus bearbeitet bzw. ergänzt. 

Alle wesentlichen Eingabedaten der Elemente 

- Geräuschquelle: Bolzplatz (siehe Anl. 3.3) 

   - Hindernisse (Wallanlage) 

   - Immissionsorte IO 

sind in einem Datensatz zusammengefasst und in den Anlagen 2 (maßgebliche Ge-
räuschquellen) und 3.2 (Basisdaten) dokumentiert. Die Daten sind im File 3744.IPR 
abgelegt und stehen für weitere Berechnungen zur Verfügung. 
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7 Beurteilungspegel und Vergleich mit den Immis-
sionsrichtwerten 

7.1 Werktag 

Gemäß Berechnungsdokumentation in Anlage 4.1 lauten die Beurteilungspegel an 
den Immissionsorten wie folgt: 

Immissionsort 

Beurteilungszeitraum 08.00 - 20.00 Uhr Beurteilungszeitraum 20.00 - 22.00 Uhr 

gerundeter 
Beurteilungs-
pegel [dB(A)] 

Immissions-
richtwert 
[dB(A)] 

einge-
halten? 

gerundeter 
Beurteilungs-
pegel [dB(A)] 

Immissions-
richtwert 
[dB(A)] 

einge-
halten? 

IO, EG 50 55 ja 52 55 ja 

IO, OG 52 55 ja 54 55 ja 

Die Immissionsrichtwerte für allgemeine Wohngebiete WA am Tag werden vor den 
Fenstern der geplanten nächstgelegenen Wohnbebauung werktags außerhalb der 
Ruhezeiten am Tag und innerhalb der Ruhezeit am Abend eingehalten. 

Die Anforderungen gemäß der 18. BImSchV (Sportanlagenlärmschutzverord-
nung) werden in den Beurteilungszeiträumen zwischen 08.00 - 20.00 Uhr und 
20.00 - 22.00 Uhr eingehalten. 

 

7.2 Sonn- und Feiertag 

Gemäß Berechnungsdokumentation in Anlage 4.1 lauten die Beurteilungspegel an 
den Immissionsorten wie folgt: 

Immissionsort 

Beurteilungszeitraum 09.00 - 13.00 Uhr 
und 15.00 - 20.00 Uhr 

Beurteilungszeitraum 13.00 - 15.00 Uhr 

gerundeter 
Beurteilungs-
pegel [dB(A)] 

Immissions-
richtwert 
[dB(A)] 

einge-
halten? 

gerundeter 
Beurteilungs-
pegel [dB(A)] 

Immissions-
richtwert 
[dB(A)] 

einge-
halten? 

IO, EG 51 55 ja 52 55 ja 

IO, OG 53 55 ja 54 55 ja 

Die Immissionsrichtwerte für allgemeine Wohngebiete WA am Tag werden vor den 
Fenstern der geplanten nächstgelegenen Wohnbebauung sonn- und feiertags       
außerhalb der Ruhezeiten am Tag und innerhalb der Ruhezeit am Mittag/ Abend 
(siehe Ziffer 7.1) eingehalten. 

Die Anforderungen gemäß der 18. BImSchV (Sportanlagenlärmschutzverord-
nung) werden in den Beurteilungszeiträumen zwischen 09.00 - 13.00 Uhr/ 15.00 
- 20.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr bzw. 20.00 - 22.00 Uhr eingehalten. 
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7.3 Spitzenpegel 

Gemäß Berechnungsdokumentation Anlage 4.3 treten an den maßgeblichen Immis-
sionsort vor den Fenstern im EG/ DG folgende Spitzenpegel auf: 

Geräuschquellen 
Spitzenpegel in dB(A)  

IO, EG IO, OG 

Ball trifft Metall/ extrem lauter Schrei 76,6 80,1 

Maßgebender Spitzenpegel [dB(A)]    
(gerundet) 

77 80 

zulässiger Spitzenpegel [dB(A)]        
am Tag außerhalb/ innerhalb (mit-
tags, abends) der Ruhezeiten 

85 85 

eingehalten ? ja ja 

Die Anforderungen gemäß der 18. BImSchV (Sportanlagenlärmschutzverord-
nung, siehe auch Ziffer 4), d.h. die zulässigen Spitzenpegel werden außerhalb 
und innerhalb der Ruhezeiten eingehalten. 

 

7.4 Bewertung der Ergebnisse und Empfehlungen zum Lärm-
schutz 

Die berechneten Beurteilungspegel kann man als Ergebnisse, die auf der sicheren 
Seite liegen, betrachten. Selbst bei einer noch ausgedehnteren Nutzungszeit am Tag 
außerhalb der Ruhezeiten (z.B. 10 statt 5 Stunden am Werktag oder 8 statt 5 Stun-
den an Sonn- und Feiertagen) wird der zulässige Immissionsrichtwert noch eingehal-
ten. 

Im Falle einer Nutzung der gesamten vorhandenen Rasenfläche des Sportplatzes ist 
mit einer geringeren Schallimmission zu rechnen. Das trifft auch zu, wenn die quer 
bespielte Fläche sich im östlichen Bereich des Sportplatzes, also mit größerem Ab-
stand zur geplanten Wohnbebauung befindet. 

Auch ist der Ansatz, dass 25 Personen gleichzeitig spielen und kommunikativ intera-
gieren, nach Einschätzung des Verfassers sehr hoch gewählt. 

In der Regel kann davon ausgegangen werden, dass außerhalb der berechneten 
Zeiträume, das heißt nach 22.00 Uhr bis 8.00 Uhr bzw. 9.00 Uhr morgens keine 
maßgebliche Nutzung auf dem Sportplatz stattfindet. Anderenfalls können Schilder 
mit einzuhaltenden Nutzungszeiten aufgestellt werden. 

Die Abschirmung des vorhandenen Walls ist aufgrund seiner geringen Höhe (durch-
schnittlich ca. 1,3 m) nur von geringem Einfluss auf das Ergebnis. Es wird jedoch 
empfohlen, diesen nicht abzutragen und als natürlichen Sicht-, Lärm- und Staub-
schutz zu belassen. Noch besser wäre es, den Wall durch den bei dem Bau der ge-
planten Bebauung anfallenden Erdaushub zu erhöhen. 
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Nicht betrachtet wurde der Fall, dass die Sportanlage als Fußballplatz für Punktspiele 
von Vereinen genutzt wird. Durch die Zuschauer und der Schiedsrichterpfiffe ist eine 
andere schalltechnische Situation vorhanden, die gesondert betrachtet werden muss. 
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8 Zusammenfassung 
Das Büro für Architektur und Bauleitplanung aus Wismar (bab) plant für den Auftrag-
geber im B-Plangebiet Nr. 26 Gebiet „Erweiterung Wohngebiet Hofweg" im OT Bar-
telshagen I der Stadt Marlow die Errichtung von Einfamilien- und Doppelhäusern. 
Östlich gelegen ist ein Sportplatz, der für den Freizeitsport (v.a. Fußball) genutzt 
wird. 

Es bestand die Aufgabe, den rechnerischen Nachweis des Geräusch-Immissions-
schutzes der Nachbarschaft nach der 18. BImSchV - Sportanlagenlärmschutzverord-
nung - zu führen. Es ist zu klären, ob und wie weit es zu schädlichen Umwelteinwir-
kungen durch die Nutzung der benachbarten Sportanlage auf das B-Plangebiet 
kommt. 

Grundlagen: 

Den Berechnungen liegen folgende Annahmen zu Grunde: 

• Errichtung von Einfamilien- und Doppelhäusern im B-Plangebiet Nr. 26 mit ei-
ner Firsthöhe von max. 9 m und 2 Wohngeschossen (EG, OG) 

• Einstufung der Bauflächen des B-Plangebietes: allgemeine Wohngebiete WA 

• Nutzung des östlich benachbarten Sportplatzes als Bolzplatz - keine Nutzung 
durch Schule/ Vereine 

• angenommene Nutzungszeiten gemäß Ziffer 3.2 nur im Tageszeitraum 

• Nutzung der Anlage mit 25 Personen wie unter den Ziffern 5 dargestellt 

• Berücksichtigung des vorhandenen Walls zwischen Sportanlage und geplan-
ter Wohnbebauung 

• keine fest installierten Lautsprecheranlagen bzw. keine regelmäßig in Betrieb 
befindlichen mobilen Anlagen 

Ergebnisse: 

Vergleich Beurteilungspegel mit den Immissionsrichtwerten der 18. BImSchV 

• Werktag - siehe Ziffer 7.1 

Immissionsort 

Beurteilungszeitraum 09.00 - 13.00 Uhr 
und 15.00 - 20.00 Uhr 

Beurteilungszeitraum 13.00 - 15.00 Uhr 

gerundeter 
Beurteilungs-
pegel [dB(A)] 

Immissions-
richtwert 
[dB(A)] 

einge-
halten? 

gerundeter 
Beurteilungs-
pegel [dB(A)] 

Immissions-
richtwert 
[dB(A)] 

einge-
halten? 

IO, EG 51 55 ja 52 55 ja 

IO, OG 53 55 ja 54 55 ja 
























